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STENDAL [C.2.]

I. Steinedal (1022; Fälschung 12. Jh.), Stendale
(um 1160/70), Steindale (A. 13. Jh., 1251). Stendal
(1243); der Name S. gilt folgl. als niederdt. Be-
zeichnung für Steintal. – D, Sachsen-Anhalt,
Reg.bez. Magdeburg, Landkr. S.

II. Während sich hier von N her die Sten-
daler Hochfläche bis dicht an die Uchte heran-
schiebt, nähert sich ihr von S her ein Ausläufer
der Tangermünder Hochfläche. Nur 250 m
Sumpfgelände waren zu überbrücken; diese
Funktion scheint ein alter, z. T. noch erhaltener
Damm erfüllt zu haben. Westwärts neben dem
Damm, 2,5 km südwestl. der späteren Stadt S.
findet sich mitten im Sumpfgelände, dicht südl.
der Uchte, ein stark eingeebneter Rundwall von
etwa 80 × 95 m Durchmesser, der ursprgl. eine
rechteckige Form gehabt zu haben scheint. Die-
se frühdt., voraskan. Burganlage, deren Fund-
material in das 11. bis 12. Jh. dat. wird, hat ver-
mutl. die Aufgabe gehabt, den hier befindl.
Übergang über die Uchte zu schützen. Darauf
deutet der Name Wahrburg hin. Dieser Name
ist zwar für den Burgwall selbst nicht überlie-
fert, sondern nur für das benachbarte, aller-
dings am jenseitigen nördl. Ufer der Uchte ge-
legene Dorf, doch wird er primär auf die er-
wähnte Burganlage bezogen. Am nördl. Ufer,
wo das Dorf liegt, konnte keine Befestigung ent-
deckt werden. Andererseits läßt sich nachwei-
sen, daß die Gemarkung des Dorfes Wahrburg
gen S über die Uchte hinausgegriffen hat. Auch
die Beobachtung des Wegesystems zeigt Wahr-
burg als den vergl. mit S. älteren Übergangsort
der N-S-Straße über die Uchte, der nach der
Marktgründung S.s allerdings rasch an Bedeu-
tung verlor. Die dortige Burg, an die sich wohl
nie ein Suburbium frühstädt. Charakters ange-
lehnt hatte, war dem Verfall preisgegeben.

Das an einem neueren Übergangsort über
die Uchte gelegene Dorf S. war zw. 1134 und
1151 in den Allodialbesitz des Mgf.en Albrecht
des Bären gelangt. Eine Burg hat es hier ver-
mutl. nicht gegeben. Der kgl. Bgf., von dessen
Gericht Mgf. Albrecht II. die Bürger von S. 1215
befreite, hatte seinen Sitz wohl auf der Arneburg
gehabt. Die Anfänge sowohl der Stadt- als auch
der Landbezirksvogtei, die in S. möglicherw.
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zusammengelegt wurden, sind nicht bekannt.
Unter Umständen ist eine Vogtei S. erst infolge
der Landesteilung von 1260 entstanden. Auch
kann sie wg. der umliegenden Vogteien † Tan-
germünde, Arneburg und Gardelegen nicht von
größerem Umfang gewesen sein und wurde
möglicherw. von einem der benachbarten Vog-
teimittelpunkte aus mitverwaltet. Das Fehlen
einer Burg und damit auch einer geeigneten
Aufenthaltsmöglichkeit für den Mgf.en und
sein Gefolge dürfte der Grund dafür sein, daß S.
vor 1227 nicht als mgfl. Aufenthaltsort belegt
ist, und wenn in der Folgezeit S. mehrmals als
Ausstellungsort für Urk. gen. wird, so ist zu be-
zweifeln, ob daraus geschlossen werden kann,
daß die Mgf.en dort auch Quartier genommen
haben. Wahrscheinl. ist, daß sie in S. jeweils
nur kurz anwesend waren, ihr eigentl. Aufent-
haltsort aber in einer der nahegelegenen Bur-
gen, † Tangermünde oder Arneburg, zu suchen
ist. In einer von der Mgf.in Mechthild am 20. 9.
1221 ausgestellten Urk. wird den Bürgern für
Geldzahlung gestattet, in (T)Angermünde Ein-
lager zu halten, da in S. das Klima im Sommer
ungesund sein soll. Aus einem mgfl. Privileg für
die Bürger von S. vom 21. April 1243 geht aller-
dings hervor, daß sich die Mgf.en bis dahin we-
nigstens teilw. im Besitz des dortigen Rat- oder
Kaufhauses befunden hatten. Als Aufenthalts-
belege der Mgf.en Johann I. und Otto III. für S.
liegen sechs von ihnen ausgestellte Urk.n vor:
1227, 1229, 1243, 1255, 1255, 1266. Auffällig ist
v. a., daß zwei Drittel der Belege in Beziehung
zu Angelegenheiten des Aufenthaltsortes ste-
hen. Dieser Befund spricht dafür, daß sich die
Mgf.en offensichtl. meistens nach S. begeben
haben, um den Ort betreffende geistl. oder
weltl. Angelegenheiten zu regeln, weniger aber,
um von dort aus irgendwelche beliebigen Re-
gierungsgeschäfte wahrzunehmen, was als Ar-
gument gegen die Funktion S.s als mgfl. Ver-
waltungszentrum gelten kann.

Bei der Landesteilung von 1260 war S. aber
an Mgf. Johann I. gefallen. Allein zu Lebzeiten
Johanns II. (bis 1281) sind dort sieben Urk.n
ausgestellt worden, und nur für † Tangermün-
de liegen im gleichen Zeitraum mehr Belege
vor. Da zw. den Aufenthalten in S. und † Tan-
germünde ein Zusammenhang bestanden ha-
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ben dürfte, könnten also beide Orte zumindest
bis 1281 als das Herrschaftszentrum des johan-
ne. Landesteils gelten. In Erwägung gezogen
wird, daß den Landesherren bei ihren Aufent-
halten in S. auch Räumlichkeiten des Domstif-
tes als Quartier dienten. Eine Urk. der Mgf.en
Otto IV. und Konrad von 1282 für das Stendaler
Domstift weist darauf hin, daß die Landesher-
ren zum Seelenheil ihrer Vorfahren eine bes.
Pfründe in ecclesia Stendaliensi (gemeint ist das
Chorherrenstift St. Nicolai) errichteten, deren
Inhaber mgfl. Kaplan sein und zum Hofstaat,
der familia spezialis der Mgf.en, gehören solle
und dessen Aufgabe in der sorgfältigen Verwah-
rung der mgfl. Privilegien im Domstift bestehe.
Als erster Inhaber dieser Pfründe wird Johann
von Gardelegen gen., der zuvor als mgfl. Notar
in Erscheinung getreten war und auch weiterhin
im Kanzleidienst blieb; 1289 führte er die Be-
zeichnung Kanzler. Diese Einrichtung eines Ar-
chivs war vermutl. die erste in der Mark Bran-
denburg. Auch diente der Stendaler Dom als
mgfl. Begräbnisstätte; dort befindet sich der
Grabstein eines Mgf.en Konrad (II., † vor
1319?); ebenfalls in S., jedoch im Franziska-
nerkl., wurde die 1287 verstorbene Mgf.in Jutta,
die Wwe. Johanns I., bestattet. Dennoch verlor
S. bald seine Bedeutung im mgfl. Itinerar, das
entspr. außen- und innenpolit. Interessen der
Mgf.en eine Schwerpunktverlagerung nach O
und NO ausweist.

III. Die auf einer von zwei Armen der Uchte
gebildeten Insel gelegene Marktsiedlung S. be-
fand sich an einem durch die natürl. Gegeben-
heiten vorgezeichneten Übergang über die Uch-
te. Das sonst meist breite, sumpfige Tal wird
hier verengt, wodurch sich an dieser Stelle Stra-
ßen aus verschiedenen Richtungen vereinigten,
um den Fluß zu überqueren. Von O führte eine
Straße vom Elbübergang bei † Tangermünde
heran, mit der sich kurz vor S., von S kommend,
die Straße von † Magdeburg über Dolle verei-
nigte. Von S. zweigten Straßen in nordöstl.
Richtung nach Arneburg und Werben ab, nach
N über Osterburg und Seehausen nach Witten-
berge – beide Straßen weiterführend in die Prig-
nitz und in die Ostseeländer –, in nordwestl.
Richtung nach Salzwedel und † Lüneburg und
nach W über Gardelegen nach † Braunschweig.
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S. galt folgl. bereits im MA als bedeutender Ver-
kehrsknotenpunkt in der Altmark, und der wirt-
schaftl. Aufschwung der Stadt mag primär auf
deren verkehrsmäßig bevorzugte Lage zurück-
zuführen sein. Die am Magdeburger Recht ori-
entierte Stadt erfuhr zudem seit Albrecht dem
Bären (zw. 1160 und 1170) durch die Askanier in
Gestalt von Markt- und Zollprivilegien wirt-
schaftl. maßgebl. Förderung. Bereits Ende des
12. Jh.s beherbergte sie eine mgfl. Münzstätte.
1215 befreite der Mgf. die Stadt vom Gericht des
Bgf.en, das dieser in der Stadt abzuhalten ge-
pflegt hatte. 1231 erhielten die in der Gewand-
schneidergilde vereinigten Kaufleute ein mgfl.
Privileg.

Die wirtschaftl. Bedeutung S.s ermöglichte
es der Stadt, den Mgf.en Zugeständnisse auch
abzukaufen und auch als Gläubiger der Landes-
herren zu fungieren. (1275 wurde z. B. den Bür-
gern der Wegezoll zw. S. und † Tangermünde
gegen eine Fuhre Wein erlassen, 1279 und 1282
wurden Bedeverträge abgeschlossen, 1290 wur-
de den S.ern gegen die Verpflichtung, die aus
einem mgfl. Aufenthalt in Erfurt resultierenden
Schulden zu decken, für zwei Jahre die Bede er-
lassen. 1296 wiesen Otto und Konrad die Bürger
an, jährl. 20 Mark aus ihrer Urbede den Dom-
herren von†Magdeburg zu zahlen. 1298 erhiel-
ten die Mgf.en ein Darlehen von 100 Mark, das
den S.ern aus der Bede erstattet werden sollte
usw. 1314 wurden die Bürger S. für 200 Mark
von der Heeresfolgepflicht außerhalb der Stadt-
mauern entbunden.) Ende des 13. Jh.s waren die
verschiedenen Siedlungskomplexe durch die
Anlage eines großen Mauerrings zu einer Ein-
heit zusammengefügt worden. Das in S. in ei-
nigen Punkten modifizierte Magdeburger Recht
wurde als »Stendaler Recht« auf andere Städte
übertragen.

† A. Askanier (brandenburg. Linie) † B.2. Branden-

burg
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nes: Das Stendaler Markt- und Zollprivileg Albrechts des
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Heidelore Böcker

STETTIN [C.7.]

(Szczecin)

I. Der Name S., auch Stetin, Stetyn, Stityn,
Ende des 16. und im 17. Jh. Alt-S., kommt ver-
mutl. vom slaw. Wort für Borste, Kardendistel.
In diese Richtung weist zudem der nord. Name
Borstenburg (Burstaborg, Bursteburgh). In der
schriftl. Überlieferung tritt S. als Hauptstadt des
Landes und Mutter der pommerschen Städte in
den Viten Ottos von Bamberg hervor. 1121 muß-
ten sich die Einw. vorübergehend der milit. Ge-
walt des Polenhzg.s Bogislaw III. Schiefmund
unterwerfen und wurden 1124 und 1128 von
Otto von Bamberg missioniert. Wartislaw I. von
Pommern, der erste Greifenhzg., verfügte über
einen Hof in S. Sein polit. Einfluß war jedoch
relativ bescheiden. Die Stadt verblieb im Herr-
schaftsbereich der Greifendynastie bis zu deren
Erlöschen. Schon unter Bogislaw I. war sie hzgl.
Münzstätte, wo der Hzg. Pfennige mit seinem
Namen prägen ließ. Im hzgl. Itinerar gewinnt
ihr Name in den 1240er Jahren rasch an Bedeu-
tung. S. wurde Hauptort der Herrschaft Bar-
nims I., der sich seit 1244 in Urk.n als Hzg. von
S. bezeichnete. 1243 stiftete seine Gemahlin ein
Zisterziensernonnenkl., welches zur Grablege
seiner beiden Frauen wurde. Zwar ließ Barnim
I. 1249 auf Bitten der Bürger die Burg niederrei-
ßen und übereignete ihnen den Burgplatz, den-
noch behielt er wohl einen Hof, den er vermutl.
erweiterte. Die Fürstenmacht blieb jedenfalls in
der Stadt präsent. Dies umso deutl., als der Hzg.
1261/1263 auf dem ehemaligen Burggelände das
Marienstift errichten ließ, welches die Funktion
einer zentralen Grablege- und Memorialkirche
übernahm und diese über zwei Generationen
erfüllte. Barnim III. von Pommern-S. begann
1345 mit dem Bau eines steinernen Hauses, wo-
gegen die Stadt einschritt. Im folgenden Jahr
mußte sie sich jedoch dazu verstehen, dem
Hzg. ein solches nebst Kapelle und Mauer zu
errichten. An der dem Pommernmissionar Otto
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von Bamberg geweihten und von Barnim III.
ausgebauten Kapelle gründete der Hzg. ein
zweites Kollegiatstift. Diese wurde nunmehr
hzgl. Begräbniskirche und Memorialstätte und
blieb dies – seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
als Schloßkirche – bis zum Aussterben der Dy-
nastie. Nach der Landesteilung von 1295 in die
Hzm.er Pommern-Wolgast und Pommern-S.,
die bis 1464 Bestand hatte, führten zunächst nur
die Hzg.e von S. diesen Namen in ihrem Titel.
Im Rahmen der sich für beide Linien in der Mit-
te des 14. Jh.s gleich herausbildenden Titulatur
wurde S. auch Bestandteil des Titels der Wol-
gaster Hzg.e und später stets an der Spitze gen.
Bogislaw X., der die pommerschen Teilherr-
schaften wieder vereinte, wählte S. als Hauptsitz
seiner Herrschaft. Indem er seinen Herrschafts-
sitz repräsentativ ausbaute, die sich entwickeln-
de Zentralverwaltung zunehmend in S. tätig
wurde und die hzgl. Münzprägung intensiv und
zunehmend ausschließl. in der Stadt betrieben
wurde, prägte sich der Residenzcharakter S.s
entscheidend aus. Die erneute Landesteilung
1532/1541 reduzierte die Residenzfunktion S.s
auf das Hzm. Pommern-S., welches nunmehr
die pommerschen Territorien östl. der Oder
umfaßte. Dennoch erlebte S. als hzgl. Res. in
dieser Zeit seine größte Entfaltung, eine Peri-
ode, die mit dem Erlöschen der Greifendynastie
1637 endete. Auch unter den nachfolgenden
Landesherren blieb die Stadt Verwaltungszen-
trum. – PL, Wojewodschaft Zachodniopomors-
kie.

II. S. liegt etwa 70 km von der Ostsee ent-
fernt am erhöhten Westrand der an dieser Stelle
etwa 8 km breiten Oderniederung, die hier ge-
rade noch den Übergang nach O ermöglicht.
Die wend. Stadt zur Zeit Ottos von Bamberg be-
stand aus der Burgsiedlung und dem Suburbi-
um. Die Zahl der Bewohner hat man auf etwa
5000 geschätzt, eine Zahl, die sich bis zum Aus-
gang des MA vermutl. etwa verdoppelte. Seit der
Mitte des 12. Jh.s kam es südl. des Suburbiums
zur Ansiedlung von Deutschen, die im 13. Jh.
dominierend wurden. 1237 erhielten sie die
Rechtsprechung über sämtliche Bewohner S.s.,
1242 ist ein Schultheiß belegt. 1243 verlieh Hzg.
Barnim I. der Stadt das Magdeburger Stadt-
recht, 130 Hufen und wirtschaftliche Privilegi-


